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In der Modebr anche spielen Mark en
eine große Rolle. Es ist daher erstaun-
lich, dass die von Mode und Lifest yle
geprägte Augenoptik er-Branche ihre
Marken nicht mit größerer Sorg falt
hegt und pfleg t. Während in der F as-
sungsindustrie Millionenbetr äge für 
Lizenzen an namhaften Marken ausge-
geben werden, halten Augenoptik er
ihr Unternehmen, ihre Produkte und
Dienstleistungen offenbar nicht für be-
sonders markenfähig: Eine Recherche
beim Deutschen P atent- und Mark en-
amt (D PMA) ergibt, dass bundesweit
unter dem Suchbegriff „Optik“ nur 180,
mit dem Suchbegriff „Augenoptik“ ge-
rade einmal 2 7 Mark en eingetr agen
sind. 

■ Was ist eine Marke? 

Eine Marke ist ein Zeichen, das geeignet
ist, die Waren und Dienstleistungen eines
Unternehmens von den Waren und Dienst-
leistungen eines anderen Unternehmens zu
unterscheiden. Diese Unterscheidungskraft
ist das wichtigste Merkmal einer guten Mar-
ke. Bek annte Marken wie Coca- Cola, aber
auch Fielmann, Rodenstock und Silhouette
sind von erheblichem W ert. Der V erbrau-
cher verbindet mit der Marke gleichbleiben-
de Qualität und bring t den Angeboten be-
sonderes Vertrauen entgegen.

Als Kennzeichen können nach dem Mar-
kengesetz W orte ( z.B. W erbeslogans oder
Produktnamen wie „P ersil – da weiß man,
was man hat“), Buchstaben („ TT“ für Audi-
Fahrzeuge) , Zahlen („4 711“), Abbildungen
(z.B. das ZVA-Logo), Hörzeichen (eine kurze
Melodie), dreidimensionale Gestaltungen
(z.B. die Comicfigur „Opti-man“ oder der
Lindt-Goldhase) und sonstige Aufmachun-
gen ( z.B. die V erpackung von F errero 
Rocher-Pralinen) geschützt werden. 

■ Unterscheidungskraft

Wichtig ist, dass eine Marke über eine
Kennzeichnungskraft ver fügt. Aller weltsbe-
griffe wie „Luft“ und „Wasser “ sind nicht
schutzfähig. Nicht schut zfähig sind auch
glatt beschreibende Begriffe oder reine Gat-
tungsbegriffe („Bier“ für die Produkte einer
Brauerei). Für den Bereich der Augenoptik
besitzen daher Begriffe wie „Optik“, „Brille“
etc. keine Unterscheidungskraft . F ür diese
Begriffe besteht ein sogenanntes F reihalte-
bedürfnis. Das bedeutet, dass der Anmelder
einer Marke diese W orte nicht für sich
monopolisieren darf; auch Mitbewerber sol-
len die Möglichkeit behalten, rein beschrei-
bende Begriffe in ihrer Außendarstellung
verwenden zu dürfen. 

■ „blickkontakt“

Streit gibt es aktuell wegen der Bezeich-
nung einiger Augenoptikgeschäfte mit 
„blickkontakt“; diesen Begriff hat sich eine
Berliner Augenoptikerin schüt zen lassen
und verlangt nun von anderen blickkontakt-
Augenoptikbetrieben, den geschüt zten Be-
griff nicht mehr zu benutzen. Ein Streitpunkt
in den Gerichtsverfahren ist unter anderem,
ob „blickkontakt“ nur beschreibend für ei-
nen Augenoptikerbetrieb bz w. ein Kontakt-
linseninstitut ist.

■ Wie entsteht eine Marke? 

In Deutschland entsteht eine Marke durch
Eintragung in das Markenregister des
DPMA, durch die Benutzung oder durch ei-
ne „notorische Bek anntheit“. Eine Eintra-
gung ist also nicht z wingend er forderlich,
um seine Marke zu schützen. Die bloße Be-
nutzung reicht aus. Allerdings ist die Eintra-
gung einer Marke sicherer, weil so keine
Zweifel bestehen, ab welchem Tag der Mar-
kenschutz beginnt. 

Ausnahmen sind nur denkbar, wenn zum
Beispiel eine an sich nicht unterscheidungs-
kräftige Bezeichnung sich in den angespro-
chenen Verkehrskreisen durch ihre Benut-
zung durchgesetzt hat. Eine Verkehrsdurch-
setzung k ann durch massiven W erbeauf-
wand er folgen. Umstrittenes Beispiel ist 
die Farbe „magenta/grau“, die nur aufgrund
immensen W erbeaufwands mit der Deut-
schen T elekom in V erbindung gebracht
wird. Ansonsten wäre eine konturlose 
Farbe wohl kein unterscheidungskräftiges
Zeichen.
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Wie melde ich eine
Marke an?



DOZ 3-2009

■ Wie melde ich 
eine Marke an?

Für die Registrierung von Marken in
Deutschland ist das Deutsche Patent- und
Markenamt in München zuständig . Das
DPMA hat Außenstellen in Jena und Berlin .
Im Internet (www.dpma.de) hält das DPMA
die wichtigsten Informationen und Formula-
re bereit . Grunds ätzlich ist für die Anmel-
dung einer Marke keine V ertretung durch 
einen Rechts- oder Patentanwalt nötig. Jede
natürliche Person, jede GmbH, jede Einzel-
firma kann eine Marke eintragen lassen. Die
Anmeldung über einen im Ge werblichen
Rechtsschutz spezialisier ten Rechts anwalt
empfiehlt sich jedoch, um im V orfeld Fall-
stricke auszuschließen.

In dem Anmeldevordruck ist auszufüllen,
ob es sich um eine W ortmarke, eine Bild-
marke, oder eine Wort-/Bildmarke handelt.
Wortmarken sind Marken, die allein aus
Wörtern, Buchstaben, Zahlen oder sonsti-
gen Schrift zeichen bestehen . Bildmarken
sind dagegen Bilder, Bildelemente oder Ab-
bildungen ohne W ortbestandteile. W ort-
/Bildmarken bestehen aus einer Kombina-
tion von W ort- und Bildbestandteilen oder
aus W örter, die graphisch gestaltet sind 
(beispielsweise die besondere Gestaltung
des Schrift zuges „essilor “ oder das Zeiss-
Emblem). 

Auch dreidimensionale Marken sind ein-
tragungsfähig. Beispielsweise ist die Figur
„Opti-Man“ des ZVA eine eingetragene drei-
dimensionale Marke. Es ist auch möglich, 
eine Marke mit Bild- und W ortelementen
zum einen als W ort-/Bildmarke und den
Text zusätzlich als W ortmarke eintragen zu
lassen. Dazu sind dann zwei Anmeldungen
notwendig.

■ Waren- und 
Dienstleistungsverzeichnis

In jeder Anmeldung ist in einem Verzeich-
nis anzugeben, für welche Waren und
Dienstleistungen die Marke je weils 
geschützt werden soll . Hier für gibt es 
ein V erzeichnis typischer Waren- und
Dienstleistungsgruppen, das man unter
www.dpma.de einsehen k ann. Für den Be-
reich der Augenoptik sind insbesondere die
Klassen 5 ( Desinfektionsmittel, Kontaktlin-
sen-Reinigungsmittel, Kontaktlinsen ), die
Klasse 9 (optische Apparate und Instrumen-
te, Brillen, F assungen und Gläser ), die 
Klassen 40 ( Materialbearbeitung) sowie 44
(„von Dritten erbrachte persönliche und so-

ziale Dienstleistungen betreffend individuel-
ler Bedürfnisse“) einschlägig. 

■ Zeitrang

Im Markenrecht gilt grunds ätzlich das
„Windhund-Prinzip“: Wer eine Marke zuerst
schützt, ist alleiniger Markeninhaber und
kann anderen die Benut zung seiner Marke
verbieten. Vor einer Markenanmeldung ist
es daher äußerst wichtig, zu recherchieren,
ob dieselbe oder eine ver wechslungsfähige
Marke für dieselbe Warengruppe nicht
schon von einem anderen Unternehmen
eingetragen bzw. benutzt wird. 

Falls ein anderer schneller war, k ann 
dieser Widerspruch gegen die Markenan-
meldung des Nachzüglers einlegen bzw. die
Löschung beantragen und gerichtlich durch-
setzen. Eine Recherche k ann jeder im 
Vorfeld kostenlos selbst durchführen . Auf
der Homepage des D PMA wird eine ent-
sprechende Suchmaschine bereitgehalten .
Daneben empfiehlt sich eine normale 
Internet-Recherche im Hinblick auf nicht
eingetragene Marken (Benutzungsmarken).

■ Was kostet eine 
Markeneintragung? 

Eine einfache Markeneintragung kostet
beim D PMA 300,– Euro Anmeldegebühr,
die die Klassengebühr für bis zu drei Waren-
gruppen-Klassen umfasst. Für jede zusätzli-
che Warengruppe ist eine Gebühr von je-
weils 1 00,– Euro zu zahlen . Die Gebühr
kann dann binnen drei Monaten auf das
Konto des DPMA eingezahlt werden. 

■ Wie lange ist die Marke
geschützt? 

Die Schut zdauer einer eingetragenen
Marke beginnt mit dem Anmeldetag und
endet zehn Jahre nach Ablauf des Monats,
in den der Anmeldetag fällt. Die Schutzdau-
er kann beliebig oft jeweils um weitere zehn
Jahre – kostenpflichtig (750,– Euro ) – ver-
längert werden. Wichtig ist, dass die Marke
auch ernsthaft benut zt wird. Es besteht ein
Benutzungszwang. Allerdings gibt es eine
Benutzungschonfrist von fünf Jahren: Nur
im F alle einer fünf Jahre übersteigenden
Nichtbenutzung der Marke kann von jeder-
mann der Verfall der nicht benutzten Marke
beantragt werden. 
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■ Welche Möglichkeiten
bietet die eingetragene
Marke?

Sinn einer Markenanmeldung ist es, zu
verhindern, dass andere die eigene Marke
für dieselben Waren oder Dienstleistungen
benutzen. Der Markeninhaber hat das aus-
schließliche Recht, die Marke zu verwenden.
Die Marke gibt dem Markeninhaber das
Recht, anderen die Benutzung zu verbieten,
und zwar im Geltungsbereich des Marken-
gesetzes, also in Deutschland. 

■ Schutz vor 
Verwechslungsgefahr

Dieses Recht bezieht sich nicht nur auf
identische Zeichen . Auch mit der Marke
ähnliche Zeichen können verboten werden.
Es besteht ein Schutz gegen Verwechslungs-
gefahr. Was genau ähnlich oder nicht ähn-
lich ist, ist eine komplizierte rechtliche Frage-
stellung. Hierzu gibt es eine Vielzahl von
deutschen und vor allem europäischen Ge-
richtsurteilen mit einigen Grundregeln .
Wichtigste Grundregel ist, dass es stets auf
alle Umstände des Einzelfalls ankommt . Es
wird dann geprüft, ob klanglich, bildlich
oder aufgrund des Sinns eine V erwechs-
lungsgefahr für den Durchschnittsverbrau-
cher besteht. 

Der Markeninhaber k ann eine er folgrei-
che Marke auch lizensieren, also anderen
die Benutzung der Marke gegen Zahlung ei-
ner Lizenzgebühr erlauben: Ein lukratives

Geschäft, wenn die Marke den Abs atz des
Lizenznehmers ankurbelt und ums atzab-
hängige Linzenzsätze vereinbart wurden.

■ Europäischer Schutz

Neben den einzelnen nationalen Marken
besteht zus ätzlich die Möglichkeit, eine 
EU-Gemeinschaftsmarke zu er werben. Die
Gemeinschaftsmarke gewährt einheitlichen
Schutz in allen 27 Ländern der Europäi-
schen Union, ist aber etwas teurer: Die 
Anmeldegebühr beträg t 900,– Euro plus
150,– Euro ab der vier ten Warenklasse plus
750,– Euro für die Eintragung der Marke
plus jeweils 150,– Euro ab der vier ten Wa-
renklasse. Zuständig ist das Harmonisie-
rungsamt für den Binnenmarkt ( HABM) in
Alicante/Spanien (www .oami.europa.eu).
Der Schutz ist teurer als eine nationale Mar-
ke, allerdings erheblich preisgünstiger als
Einzelanmeldungen in mehreren E U-Mit-
gliedsstaaten. 

Neben einigen Besonderheiten im V er-
fahren und den Kosten gibt es V or- und
Nachteile der Gemeinschaftsmarke. Einer-
seits wird eine angemeldete Gemeinschafts-
marke nicht so streng auf absolute Schut z-
hindernisse geprüft wie beim D PMA in
Deutschland. Das Harmonisierungs amt hat
den Ruf, „Marken zu verk aufen“ und ist
nicht daran interessier t, Eintragungen im
Vorfeld besonders kritisch zu hinter fragen.
Das eröffnet Chancen für Anmelder, die in
Deutschland vielleicht keine Marke eintra-
gen lassen können, weil die Marke nur be-

schreibend ist. Andererseits ist das EU-Terri-
torium viel unübersichtlicher, gerade im
Hinblick auf die vielen Sprachen; es drohen
Überraschungen von fremdsprachigen Mar-
keninhabern mit besserem Zeitrang . Die
Deutsche Marke und die E U-Gemein-
schaftsmarke schließen sich nicht aus und
können nebeneinander eingetragen wer-
den. Der Inhaber einer Gemeinschaftsmar-
ke kann eine Markenverletzung in allen EU-
Mitgliedsstaaten unterbinden.

Daneben ist es oft sinnvoll, den Marken-
schutz zumindest auf benachbarte deutsch-
sprachige Länder (Österreich, Schweiz ) zu
erstrecken. Praktisch ist, dass man innerhalb
von sechs Monaten nach Anmeldung einer
deutschen Marke denselben Zeitrang für
Markenanmeldungen in fast allen Staaten
weltweit in Anspruch nehmen k ann ( Prio-
rität).

■ Fazit 

Augenoptikbetriebe sollten prüfen, ob sie
für ihr Logo oder einen originellen W erbe-
Slogan Markenschut z anstreben . Meist
reicht ein Schut z durch Eintragung einer 
nationalen Marke beim D MPA aus . Große
Bedeutung im V orfeld der Markenbenut-
zung hat eine Recherche.

Rechtsanwalt Peter Schreiber, LL.M.
(Gewerblicher Rechtsschutz)
Alexanderstr. 25a
40210 Düsseldorf
www.recht-schreiber.de
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